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daß der Friede im Reich erhalten werden müsse, auch um seiner 
Ostpolitik willen. In dieser war eben eine gewisse Beruhigung 
eingetreten, die ihm hinwider die Reise ins Reich unbedenklich 
erscheinen ließ. Als günstig mochte er noch eine weitere Tatsache 
bewerten: den Eintritt Nürnbergs in den Schwäbischen Städte­
bund, vollzogen am 21. Juni auf einer Tagung zu Nördlingen; 
denn dies bedeutete eine Stärkung der Friedenspartei im Bund 1).

Mit dem König kamen am 13. Juli in Heidelberg 2) die Männer 
an, die seit Jahren mit der Reichspolitik vertraut waren: Herzog 
Przemyslaus von Teschen 3), Bischof Lamprecht von Bamberg 4), 
der neue Kanzler, und Bischof Konrad von Lübeck, der Proto­
notar 5), dann zwei Hofchargen, Landgraf Johann I. von Leuchten­
berg 6) und Konrad Krajir (Kraigirz) von Kreigk auf Landstein 7). 
Sie trafen auf ehrliches Friedensbemühen und aufrichtige Friedens­
bereitschaft bei dem alten Pfalzgrafen, bei Herzog Leopold von 
Österreich und den Gesandten der baierischen Herzöge8), wie auch 
bei den Vertretern Nürnbergs, Bertholt Pfintzing und Jobs Tetzel 9). 
Diese beiden zusammen mit den vorhin genannten Ratsfreunden 
Bertholt Beheim, Paul Mendel und Nyclas Muffel mögen, seit 1381 
auf fürstlich-städtischen Tagungen und am Hofe Wenzels um Er­
haltung und Sicherung des Friedens unermüdlich tätig, als Nürn­
bergs „Spezialisten für Reichspolitik“ betrachtet werden.

Am 25. Juli waren die Verhandlungen beendet 10). In beiden
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